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BEKANNTMACHUNG 	 Stadt Kulmbach

Interessenbekundungsverfahren für die Vermietung des Kiosk 1 
am Marktplatz der Stadt Kulmbach

Die Stadt Kulmbach beabsichtigt den dem Marktplatzbrunnen zuge-
wandten Kiosk 1 am Marktplatz, Ecke Langgasse, 95326 Kulmbach, 
ab ca. März 2026 für gastronomische Zwecke an eine oder mehrere 
natürliche Personen zu vermieten.

Hierfür soll ein Betreiber ausgewählt und mit diesem ein Nutzungs-
vertrag abgeschlossen werden.

Der Nutzungsvertrag wird folgende Eckdaten beinhalten:

Der Kiosk hat eine Innenfläche von ca. 7,5 qm. Zusammen mit der 
Verkaufsfläche und der überdachten Außenfläche ergibt sich eine 
Gesamtfläche von ca. 27 qm.

Die Stadt Kulmbach stellt die Anschlüsse für Wasser / Abwasser, 
Strom und Gas und eine Anschlussmöglichkeit für Dunst-/ Fettab-
zug über Dach. 

Die Einrichtung obliegt dem Mieter oder kann vom Vormieter mit 
entsprechender Vergütung übernommen werden.

Die monatliche Miete beträgt 320 €/ Monat. Die Betriebskosten sind 
vom Kioskbetreiber zu tragen.

Kernöffnungszeiten sind einvernehmlich mit dem Vermieter, der 
Stadt Kulmbach, festzulegen.

Im Kiosk dürfen keine Einwegartikel (wie Getränkedosen, Einweg-
flaschen etc.) verkauft werden.

Der Zeitraum der Nutzungsüberlassung beträgt 5 Jahre. Eine Ver-
längerungsoption von 5 Jahren ist vorgesehen.

Inhalt Ihrer Interessenbekundung:

Mit Ihrer Interessenbekundung ist ein gastronomisches Konzept 
vorzulegen, das mindestens folgenden Inhalt haben muss:

-	 das gastronomische Angebot

-	 die möglichen Öffnungszeiten des Kiosks, wobei auch eine Sonn-
tagsöffnung sowie eine Öffnung zu besonderen Anlässen der 
Stadt Kulmbach wünschenswert ist

-	 Darstellung der Erfahrungen und Vorkenntnisse in der Gastro-
nomie oder vergleichbaren Bereichen

Zudem sind zwingend folgende Dokumente der verantwortlichen 
Personen beizufügen:

-	 Nachweis über die Kenntnis der entsprechenden gesetzlichen 
und hygienerechtlichen Vorschriften

-	 Gewerbeberechtigung für den Einzelhandel

-	 aktuelles behördliches Führungszeugnis

Ablauf des Interessenbekundungsverfahren:

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Post oder per E-Mail bis zum 
31.12.2025 an eine der folgenden Adressen:
Stadt Kulmbach
Gebäudemanagement
Oberhacken 8
95326 Kulmbach
oder
hochbau@stadt-kulmbach.de

Nach Sichtung der eingegangenen Unterlagen wird die Stadt Kulm-
bach ggfs. mit einzelnen Bewerbern über den konkreten Mietver-
tragsabschluss verhandeln. Evtl. ist das Konzept vom Bewerber 
dem Stadtrat zur Entscheidung vorzustellen. Ziel ist es, den Nut-
zungsvertrag im 1. Quartal 2026 abzuschließen.

Hinweis: Bei diesem Interessenbekundungsverfahren handelt es 
sich nicht um ein förmliches Vergabeverfahren. Es beinhaltet somit 
kein Angebot auf Vertragsabschluss.

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Bernd Oh-
nemüller, Oberhacken 8, 95326 Kulmbach, bernd.ohnemueller@
stadt-kulmbach.de, Tel.: 09221-940820. Die Daten werden erhoben, 
um Interessensbekundungen für die Kioskvermietung einzuholen. 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6, Abs. 1, DSGVO. Weiter 
Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte 
bei der Verarbeitung erhalten Sie von ihrem zuständigen Sachbe-
arbeiter oder von unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten, 
den Sie unter folgender Adresse erreichen können: Marktplatz 1, 
95326 Kulmbach, Tel.-Nr. 940-0.

BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Trebgast

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge der Gemeinde Trebgast (Stellplatzsatzung) 

vom 01.10.2025

Die Gemeinde Trebgast erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 797, BayRS 2020-
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1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 
2024 (GVBl S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bau-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl S. 588 ff.), zuletzt geändert durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 
25. Juli 2025 (GVBl S. 254) folgende Satzung:

§ 1
Anwendungsbereich

(1)	Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Ge-
meindegebiet Trebgast. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohn-
zwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im 
Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2)	Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, 
haben Vorrang.

§ 2
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1)	Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrts-
verkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 
herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von An-
lagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher 
Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2)	Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der An-
lage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen so-
wie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3)	Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei bau-
lichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, 
wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den je-
weiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4)	Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezi-
malstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen 
zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungsein-
heiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Run-
dung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede 
Nutzungsart notwendigen Stellplätze.

§ 3
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1)	Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze 
sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Her-
stellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in 
der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen 
Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde 
rechtlich zu sichern.

(2)	Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder 
mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öff-
nungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung 
des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen 
auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.

(3)	Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, 
auf dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht 
möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Ein-
zelfällen auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kos-
ten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze in angemes-
sener Höhe gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) übernom-
men werden.

(4)	Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen 
ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf 
angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplät-
ze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln.

§ 4
Anforderungen an die Herstellung

(1)	Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen 
der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 
1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(2)	Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Ab-
hängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 
7 BayBO.

§ 5
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichun-
gen zugelassen werden.

§ 6
Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Trebgast, 01. Oktober 2025
Gemeinde Trebgast
Herwig Neumann
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Gemeinde Ködnitz

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge der Gemeinde Ködnitz 

(Stellplatzsatzung) vom 01.10.2025

Die Gemeinde Ködnitz erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 797, BayRS 2020-1-
1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom August 2007 (GVBl S. 
588 ff.), zuletzt geändert durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 
2025 (GVBl S. 254) folgende Satzung:

§ 1
Anwendungsbereich

(1)	Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Ge-
meindegebiet Ködnitz. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohn-
zwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im 
Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2)	Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, 
haben Vorrang.

§ 2
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1)	Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrts-
verkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 
herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von An-
lagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher 
Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2)	Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der An-
lage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen so-
wie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3)	Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei bau-
lichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, 
wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den je-
weiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4)	Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezi-
malstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen 
zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungsein-
heiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Run-
dung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede 
Nutzungsart notwendigen Stellplätze.

§ 3
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1)	Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze 
sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Her-
stellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in 
der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen 
Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde 
rechtlich zu sichern.

(2)	Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder 
mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öff-
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nungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung 
des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen 
auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.

(3)	Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, 
auf dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht 
möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Ein-
zelfällen auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kos-
ten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze in angemes-
sener Höhe gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) übernom-
men werden.

(4)	Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen 
ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf 
angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplät-
ze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks  abzuwickeln.

§ 4
Anforderungen an die Herstellung

(1)	Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen 
der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 
1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(2)	Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Ab-
hängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 
7 BayBO.

§ 5
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichun-
gen zugelassen werden.

§ 6
Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Trebgast, 01. Oktober 2025 
Gemeinde Ködnitz
Heinz Mösch
Zweiter Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG 	 Stadt Stadtsteinach

Satzung zur Einführung einer Pflicht 
zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge

(Stellplatzsatzung)

vom 06. Oktober 2025

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl 
S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 
2024 (GVBl S. 573) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bau-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl S. 588 ff.), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Geset-
zes vom 23. Dezember 2024 (GVBl S. 605) und durch § 4 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2024 (GVBl S. 619) erlässt die Stadt Stadtsteinach 
gemäß dem Beschluss des Stadtrates vom 23. Juni 2025 folgende 
Satzung:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) 	Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsän-
derung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Stadt-
gebiet Stadtsteinach. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwe-
cken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im Sinne 
des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2) 	Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, 
haben Vorrang.

§ 2
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1) 	Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrts-
verkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 
herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von An-
lagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher 
Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.

(2) 	Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der An-
lage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen so-
wie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3) 	Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei bau-
lichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, 
wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den je-
weiligen Nutzungsarten ermittelt.

(4) 	Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezi-
malstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen 
zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungsein-
heiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Run-
dung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede 
Nutzungsart notwendigen Stellplätze.

§ 3
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1) 	Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze 
sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Her-
stellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in 
der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen 
Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde 
rechtlich zu sichern.

(2) 	Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder 
mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öff-
nungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung 
des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen 
auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.

(3) 	Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, 
auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks 
nicht möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen 
Einzelfällen auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die 
Kosten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze in ange-
messener Höhe gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) über-
nommen werden.

(4) 	Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen 
ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf 
angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplät-
ze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln.

§ 4
Anforderungen an die Herstellung

(1) 	Für Stellplätze und Garagen gelten die baulichen Anforderun-
gen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen so-
wie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(2) 	Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Ab-
hängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 
7 BayBO.

§ 5
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichun-
gen zugelassen werden.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stadtsteinach, 06. Oktober 2025
Stadt Stadtsteinach
Wolfrum
1. Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG 	 Stadt Stadtsteinach

Satzung zur Einführung einer Pflicht 
zum Nachweis eines Spielplatzes für Kinder

(Spielplatzsatzung)

vom 06. Oktober 2025

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl 
S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 
2024 (GVBl. S. 573) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 3 der Bayerischen 
Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl. S. 588 ff.), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl S. 605) und durch § 4 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl S. 619) erlässt die Stadt Stadt-
steinach gemäß dem Beschluss des Stadtrates vom 23. Juni 2025 
folgende Satzung:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) 	Die Satzung gilt für die Errichtung von Gebäuden mit mehr als 
fünf Wohnungen im Stadtgebiet Stadtsteinach.

(2) 	Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, 
haben Vorrang.

§ 2
Pflicht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung

Bei der Errichtung von Gebäuden im Sinne des § 1 Abs. 1 ist ein 
Spielplatz herzustellen, auszustatten und zu unterhalten.

§ 3
Größe, Lage und Ausstattung

(1) 	Je 25 m² Wohnfläche sind 1,5 m² Spielplatzfläche nachzuweisen, 
jedoch mindestens 50 m². Die Fläche muss für das Spielen von 
Kindern bis zu 14 Jahren geeignet und ausgestattet sein.

(2) 	Der Spielplatz soll möglichst verkehrsabgewandt in sonniger, 
windgeschützter Lage angelegt werden. Er muss gegen Anlagen, 
von denen Gefahren oder Störungen ausgehen so abgeschirmt 
werden, dass die Kinder ungefährdet spielen können.

(3) 	Für je 50 m² Fläche ist er mit mindestens einem Spielsandbe-
reich (Mindestgröße 4 m²), einem ortsfesten Spielgerät, einer 
ortsfesten Sitzgelegenheit sowie ausreichend Schatten spen-
denden Elementen (bestenfalls z.B. Bäume, begrünte Pergolen, 
Sträucher) auszustatten.

§ 4
Herstellung und Ablöse des Spielplatzes

(1) 	Der Spielplatz ist auf dem Baugrundstück zu errichten. Aus-
nahmsweise darf der Spielplatz auf einem anderen Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstücks angelegt werden. Der Spiel-
platz muss fußläufig und gefahrlos für die Kinder zu erreichen 
sein. Die Benutzung des Grundstücks ist gegenüber dem Träger 
der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.

(2) 	Soweit die Herstellung des Spielplatzes nicht möglich ist, kann 
die Verpflichtung auch dadurch erfüllt werden, dass die Kosten 
für die Herstellung, Ausstattung und den Unterhalt des Spiel-
platzes durch den Bauherrn gegenüber der Stadt Stadtsteinach 
übernommen werden (Ablösevertrag). Für Gebäude, die dem 
Wohnen von Senioren und Studenten bestimmt sind, besteht ein 
Anspruch auf Ablöse.

§ 5
Unterhaltung

Der Spielplatz ist in benutzbarem Zustand zu erhalten. Auf die zivil-
rechtlichen Verkehrssicherungspflichten wird hingewiesen.

§ 6
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichun-
gen zugelassen werden.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stadtsteinach, 06. Oktober 2025
Stadt Stadtsteinach
Wolfrum
1. Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Stadt Kulmbach

Satzung über die Pflicht zum Nachweis 
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge

(Stellplatzsatzung)
Vom 01.10.2025

Die Stadt Kulmbach erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die 
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 (GVBl S. 573) 
geändert worden ist, und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bau-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl S. 588 ff), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. 
Juli 2025 (GVBl S. 254) geändert worden ist, folgende Satzung:

§ 1
Anwendungsbereich

(1)	Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsän-
derung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Stadt-
gebiet Kulmbach. 

(2)	Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen 
Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abweichen, 
haben Vorrang.

§ 2
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen

(1)	Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrts-
verkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 
herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von An-
lagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher 
Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist; 
ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Ände-
rungen oder Nutzungsänderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 
4b, zweiter Halbsatz BayBO.

(2)	Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der An-
lage der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen so-
wie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(3)	Abweichend von § 2 Absatz 2 gilt in den nachfolgenden unter Zif-
fern 1 und 2 aufgelisteten Fällen folgendes:

	 1.	 Bei der Errichtung von Mehrfamilienwohngebäuden (Gebäu-
den mit mindestens zwei Wohnungen) sind bei Wohnungen 
bis 90 m² Wohnfläche ein Stellplatz je Wohnung nachzuwei-
sen und bei Wohnungen mit mehr als 90 m² Wohnfläche zwei 
Stellplätze je Wohnung nachzuweisen. Die Wohnfläche wird 
dabei nach der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
(Wohnflächenverordnung - WoFlV) in ihrer jeweils gültigen 
Fassung berechnet.

	 2.	 Bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
Räumen mit Einzelhandelsnutzungen bis zu einer Verkaufs-
fläche von bis zu 240 m², für Schank- und Speisewirtschaften 
bis zu einer Gastraumfläche von bis zu 80 m², für Anlagen für 
gesundheitliche Zwecke bis zu einer Nutzfläche von 90 m², für 
nicht störende Gewerbebetriebe bis zu einer Nutzfläche von 
240 m² sowie bei der Errichtung von Wohngebäuden mit einer 
Anzahl von bis zu drei Wohneinheiten ist in dem in der Anlage 
„Stellplatzregelung Kernstadt“ als Lageplan vom 29.08.2025 
(im Maßstab von 1:4000) ausgewiesenem Bereich der Nach-
weis von Stellplätzen nicht erforderlich; der in der Anlage 
„Stellplatzregelung Kernstadt“ in Form eines Lageplanes um-
fasste Bereich schließt im Wesentlichen den Kernbereich der 
Kulmbacher Altstadt ein und ist Bestandteil dieser Satzung.

 
(4)	Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei bau-

lichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, 
wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den je-
weiligen Nutzungsarten ermittelt.
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(5)	Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezi-
malstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen 
zu runden. Das Ergebnis der Rundung darf jedoch nicht zur 
Überschreitung der in der Anlage der Verordnung über den Bau 
und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen 
Stellplätze festgelegten Höchstzahlen führen. Bei baulichen An-
lagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen 
Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition der für 
jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stell-
plätze. 

§ 3
Herstellung und Ablöse der Stellplätze

(1)	Die nach § 2 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf 
dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in 
der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Herstellung der 
Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des 
Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegen-
über dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu 
sichern.

(2)	Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder 
mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öff-
nungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn 
sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung 
des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen 
auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind. 

(3)	Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch 
Übernahme der Kosten ihrer Herstellung gegenüber der Ge-
meinde abgelöst werden (Ablösevertrag). Die Entscheidung 
über den Abschluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen 
der Gemeinde. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss 
eines solchen Vertrags; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze 
nicht auf dem Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrund-
stücks tatsächlich hergestellt werden können. Von der Möglich-
keit der Ablöse sind in jedem Fall solche Nutzungen ausgenom-
men, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf angewie-
sen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplätze auf 
dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in 
der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

	 Der Ablösungsbetrag beträgt je Stellplatz 5.000,00 €.

§ 4
Anforderungen an die Herstellung

(1)	Stellplätze sind in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der 
beabsichtigten Nutzung herzustellen. Auf Art. 7 BayBO wird hin-
gewiesen. 

(2)	Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen 
der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 
1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

§ 5
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichun-
gen zugelassen werden.

§ 6
Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.10.2025 in Kraft. Mit dem 
In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Satzung der Stadt Kulmbach 
über Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahr-
zeuge einschließlich des Mehrbedarfs bei Änderungen und Nut-
zungsänderungen der Anlagen, sowie Ablösung der Herstellungs-
pflicht und Höhe der Ablösungsbeträge (Stellplatzsatzung – Stell-
platzS) vom 24. November 2011, geändert durch Satzungen vom 
27.04.2017 und 17.03.2021, außer Kraft.

Anlage als Bestandteil dieser Satzung:
Lageplan „Stellplatzregelung Kernstadt“ vom 29.08.2025 im Maß-
stab von 1:4000

Kulmbach, 01. Oktober 2025
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister



– 206 –

BEKANNTMACHUNG	 Stadt Kulmbach

Öffentliche Bekanntmachung

60. Sitzung des Stadtrates
am Donnerstag, 23.10.2025, 17:00 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, Kulmbach
(1. OG, Zi. 13) 

Die aktuelle Tagesordnung für die o. a. öffentliche Sitzung ist ab so-
fort im Internet unter www.kulmbach.de unter den Menüpunkten  
Politik  Stadtrat  Tagesordnung einsehbar und hängt zusätzlich 
in schriftlicher Form an der Bekanntmachungstafel im Erdgeschoss 
des Kulmbacher Rathauses, Eingangsbereich bei der Info, Markt-
platz 1, zur Kenntnisnahme aus.

Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNG	 Landratsamt Kulmbach

Öffentliche Bekanntmachung

17. Sitzung des Kreistages
Donnerstag, 23.10.2025, 13:00 Uhr

im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Kulmbach

Tagesordnung:

1  	Genehmigung der Niederschrift des Kreistages am 21.07.2025
	
2  	Fraktionsaustritt von Frau stv. LRin Flauder und Herrn KR Mo-

ritz aus der SPD-Fraktion sowie Fraktionsaufnahme in die WGK-
Fraktion;
a) Neubenennung des Fraktionsvorsitzes der SPD-Fraktion
b) Neubesetzung von Ausschüssen und weiteren Vertretungen
	

3  	Vollzug des Bayer. Gesetzes zur Gleichstellung Behinderter 
(BayBGG); Jahresbericht des Behindertenbeauftragten

	
4  	Jobcenter Kulmbach; 
	 Entwicklung des Arbeitsmarktes in Kulmbach
	
5  	Bekanntgaben
	
6  	Wünsche und Anträge

Söllner
Landrat

BEKANNTMACHUNG	 Landratsamt Kulmbach
� S 34 - 6451

Verordnung des Landratsamtes Kulmbach über das 
Überschwemmungsgebiet am Streitmühlbach 

(Gewässer III. Ordnung) auf dem Gebiet der Gemeinde 
Himmelkron, von Flusskilometer 0,150 bis Flusskilometer 1,520 

vom 07.10.2025

Anlagen:

Übersichtslageplan Amtsblatt	 M = 1 : 20.000
Übersichtslageplan	 M = 1 : 25.000
Detailkarte 	 M = 1 : 2.500

Das Landratsamt Kulmbach erlässt auf Grund von § 76 Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.08.2025 (BGBl I S. 189), in Ver-
bindung mit § 11 Nr. 3 Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 
2014 (GVBl S. 22), zuletzt geändert durch Art. 12a Abs. 1 des Gesetzes 
vom 25. Juli 2025 (GVBl S. 246), Art. 46 Abs. 3, Art. 63 und Art. 73 des 
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl 
S. 66, ber. S. 130), das zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 25. 
Juli 2025 (GVBl S. 254), folgende 

Verordnung

§ 1
Allgemeines, Zweck

(1)	1In der Gemeinde Himmelkron wird das in § 2 näher beschrie-
bene Überschwemmungsgebiet festgesetzt. 2Das Überschwem-
mungsgebiet betrifft die in § 2 dargestellten Flächen, die bei 
einem 100-jährlichen Hochwasser überschwemmt oder durch-
flossen oder die für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung 
beansprucht werden. 3Für dieses Gebiet werden die folgenden 
Regelungen erlassen.

(2)	1Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Na-
tur aus bestehenden Hochwassergefahr in dem betroffenen Be-
reich. 2Zudem werden Bestimmungen zur Vermeidung von Schä-
den und zum Schutz vor Hochwassergefahren getroffen.

(3)	1Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes 
ist das 100-jährliche Hochwasser. 2Ein 100-jährliches Hochwas-
ser wird an einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 
Jahren einmal erreicht oder überschritten. 3Da es sich um einen 
Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jah-
ren auch mehrfach auftreten.

§ 2
Umfang und Einteilung des Überschwemmungsgebietes

(1)	1Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes sind in den im 
Anhang (Anlagen) veröffentlichten Übersichts- und Detailkar-
ten eingetragen. 2Für die genaue Grenzziehung ist die Detail-
karte K1 im Maßstab 1 : 2.500 maßgebend, die im Landratsamt 
Kulmbach sowie in der Gemeinde Himmelkron niedergelegt ist; 
sie kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. 
3Die genaue Grenze verläuft auf der jeweils gekennzeichne-
ten Grundstücksgrenze oder, wenn die Grenze ein Grundstück 
schneidet, auf der dem Gewässer näheren Kante der gekenn-
zeichneten Linie. 4Gänzlich im Überschwemmungsgebiet liegen-
de Gebäude sowie solchen gleichgestellte Gebäude, die teilwei-
se im Überschwemmungsgebiet liegen, sind in der Detailkarten 
K1 ebenfalls farblich hervorgehoben. 5Die in den Sätzen 1 und 2 
genannten Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

(2)	Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Überschwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berühren die 
festgesetzten Grenzen des Überschwemmungsgebiets nicht.

(3)	1An jedem öffentlichen Gebäude und an öffentlichen Anlagen 
innerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung soll die 
HW100-Linie als Anhaltspunkt für die Hochwassergefahr für 
jede Person gut sichtbar gekennzeichnet werden. 2Auskunft über 
die Höhe der HW100-Linie (in Meter über NN) erteilt das Was-
serwirtschaftsamt Hof.

§ 3
Bauleitplanung, Errichten und Erweiterung baulicher Anlagen

(1)	Für die Ausweisung von neuen Baugebieten und die Errichtung 
oder Erweiterung baulicher Anlagen gilt § 78 WHG.

(2)	Eine hochwasserangepasste Errichtung oder Erweiterung bau-
licher Anlagen im Sinn des § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d) 
WHG ist gegeben, wenn nur Räume, die vollständig über dem 
beim Bemessungshochwasser zu erwartenden Wasserstand 
(HW100-Linie) liegen, als Aufenthaltsräume genutzt werden und 
bautechnische Nachweise darüber vorgelegt werden, dass auch 
bei Hochwasser Auftriebs- und Rückstausicherheit sowie die 
Dichtheit und Funktionsfähigkeit, einschließlich der Entwässe-
rung, gewährleistet sind; die Nachweise müssen von einem nach 
Art. 62 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) Berechtigten er-
stellt werden.

§ 4
Sonstige Vorhaben

Für sonstige Vorhaben nach § 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 
8 WHG gilt § 78a Abs. 2 WHG.
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§ 5
Heizölverbraucheranlagen

(1)	Für die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen innerhalb 
des Geltungsbereichs dieser Verordnung (§ 2) gilt § 78 c Abs. 1 
WHG. 

(2)	Für bestehende Heizölverbraucheranlagen gelten § 6 Abs. 1 und 
3 dieser Verordnung.

(3)	Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV) bleibt von dieser Verordnung unberührt.

§ 6
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

1)	 1Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen gilt § 50 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). 
2Wesentliche Änderungen an Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen sind zum Änderungszeitpunkt hochwas-
sersicher auszuführen.

2)	 Für die Errichtung und den Betrieb von Jauche-, Gülle- und 
Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 
AwSV gelten die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 
AwSV.

3)	 1Bei prüfpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung sind gemäß § 
46 Abs. 3 AwSV die Prüfzeitpunkte und Prüfintervalle nach Maß-
gabe der Anlage 6 AwSV zu beachten. ²Bestehende Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Geltungsbereich 
dieser Verordnung, die nach § 46 Abs. 3 i. V. m. Anlage 6 AwSV 
prüfpflichtig sind, bislang aber nicht zumindest einmal von ei-
nem Sachverständigen nach AwSV auf ihre Hochwassersicher-

heit geprüft worden sind, sind innerhalb von 12 Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung erstmalig durch einen Sach-
verständigen nach AwSV prüfen zu lassen. 3Ablauf und Durch-
führung richten sich nach der AwSV. 4Mit dem Abschluss dieser 
Prüfung beginnt die Frist für wiederkehrende Prüfungen dieser 
Anlagen nach AwSV. 5Weitergehende Regelungen in Einzelfall-
anordnungen nach AwSV oder in behördlichen Zulassungen für 
die Anlage bleiben unberührt.

§ 7
Antragstellung

1Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG sind für 
bauliche Anlagen in entsprechender Anwendung der für Bauvorla-
gen geltenden Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung die zur 
Beurteilung erforderlichen und geeigneten Unterlagen vorzulegen. 
2Vorlagepflichten nach der Verordnung über Pläne und Beilagen 
in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) vom 13. März 2000 (GVBl 
S. 156, BayRS 753-1-6-U), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
20. Oktober 2010 (GVBl S. 727) bleiben unberührt. 3Mit dem Geneh-
migungsantrag nach § 78c Abs. 1 WHG sind Nachweise vorzulegen, 
dass keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu 
wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die 
Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Kulmbach in Kraft. 

Kulmbach, 07.10.2025
Landratsamt Kulmbach
Oliver Hempfling
Regierungsdirektor



BEKANNTMACHUNG 	 Markt Wonsees

Bekanntmachung der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB)

Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Sondergebiet 

„Photovoltaik Schirradorf III“.

Der Marktgemeinderat des Marktes Wonsees hat in der Sitzung am 
01. Oktober 2025 die Vorentwürfe der Änderung des Flächennut-
zungsplanes und des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das 
Sondergebiet „Photovoltaik Schirradorf III“ gebilligt.

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das 
Sondergebiet „Photovoltaik Schirradorf III“ wird wie folgt begrenzt:

Im Norden von landwirtschaftlichen Flächen.

Im Osten vom Wirtschaftsweg Flur-Nr. 511 und der Autobahn A 71.

Im Süden von der Ortslage Schirradorf und von landwirtschaftli-
chen Flächen.

Im Westen von Waldflächen.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für 
das Sondergebiet „Photovoltaik Schirradorf III“ umfasst Grundstü-
cke bzw. Teilflächen (TF) von Grundstücken folgender Flur-Num-
mern der Gemarkung Schirradorf:

Flur-Nr.	 Erläuterung	 Flur-Nr.	 Erläuterung
275	 ---	 280	 TF
286	 TF, Wirtschaftsweg	 320	 TF
342	 ---	 344	 TF
347	 TF	 498	 TF
499	 TF, Wirtschaftsweg	 506	 TF
507	 TF, Wirtschaftsweg	 508	 ---
513	 ---
 
Plan und die Begründung werden im Internet unter https://www.
wonsees.de vom 20.10.2025 bis einschließlich 21.11.2025 veröffent-
licht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurden folgende ande-
re leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten vorgehalten: Aus-
legung der Unterlagen im Amtssitz der Verwaltungsgemeinschaft 
Kasendorf, Bauamt, Marktplatz 8, während folgender Zeiten bereit-
gestellt:
Montag	 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag	 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwoch	 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag	 von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr

Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektronisch an  
poststelle@kasendorf.de und bei Bedarf in Textform an den Markt 

Wonsees, Bauamt, Marktplatz 8 , 95359 Kasendorf, oder während 
der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Änderung des Flächennutzungsplanes 
und die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Photovoltaik Schirradorf III“ unberücksichtigt bleiben, wenn die 
Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Photovoltaik Schirradorf III“ nicht von Bedeu-
tung ist.

Umweltbezogene Informationen finden sich in der Begründung und 
dem Umweltbericht zum Bebauungsplan.

Der Inhalt diese Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet unter 
https://www.wonsees.de eingestellt.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 
BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen sind auch über das zen-
trale Internetportal des Landes zugänglich.

Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem Bayerischen Datenschutzge-
setz (BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Wonsees, 17. Oktober 2025
Markt Wonsees
A. Pöhner 
Erster Bürgermeister
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Unmaßstäblicher Lageplan


